
   
 

 

Zeugniserläuterung      

1. Geschützter Titel (de), Beruf 

2. Übersetzter Titel (en), Profession 

Baker-Patissier-Confectioner 

Certificate of Vocational Education and Training 

3. Profil der beruflichen Tätigkeit 

Bäckerinnen-Konditorinnen-Confiseurinnen/Bäcker-Konditoren-Confiseure BA übernehmen standardisierte 
Aufgaben wie die Herstellung von Normal- und Spezialbrot, Kleingebäck, Feingebäck und Schwim-
mendgebackenes, Snacks und Traiteur, Blätterteiggebäck, Torten, Cakes, Törtchen, Rahm-, Creme- und 
Glacedesserts, Patisserie, Stückli und Konfekt. 

Sie realisieren ihre Aufträge aufgrund von Vorgaben systematisch, sauber, exakt, effizient und weitgehend 
selbstständig. Es ist wichtig, dass die Produkte frisch und pünktlich im Laden verkauft werden können. 

Sie sind es auch gewohnt im Team zu arbeiten. Sie beachten die Grundsätze der Arbeitssicherheit, des 
Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes. 

4. Berufliche Tätigkeitsfelder 

Bäckerinnen-Konditorinnen-Confiseurinnen/Bäcker-Konditoren-Confiseure BA verarbeiten und veredeln 
Rohstoffe und Halbfabrikate zu konsumfertigen, qualitativ hochstehenden Konditoreiprodukten und je nach 
Wahl auch zu Bäckerei- oder Confiserieprodukten. Sie führen die Arbeiten mit den vorgegebenen Techniken, 
Geräten, Maschinen und Anlagen wirtschaftlich und energieeffizient aus. Sie gestalten Produkte nach 
Vorgaben, welche die Kunden überzeugen und zum Kauf animieren. 

Sie halten die Vorschriften der Hygiene, der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes 
pflichtbewusst ein. Sie zeichnen sich durch Kundenorientierung sowie Sorgfalt aus und stellen damit eine hohe 
Qualität und Verlässlichkeit ihrer Arbeiten sicher. 

Sie arbeiten in Bäckerei-Konditorei- resp. Konditorei-Confiserie-Betrieben unterschiedlicher Ausrichtung sowie 
in Produktionsbetrieben der Back- und Süsswarenindustrie. 

5. Amtliche Grundlagen des Abschlusses 

Nationale Behörde, die für den Erlass des Abschlusses zuständig ist: 

-  
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Niveau der Qualifikation (national oder international) des Abschlusses: 

- Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung: Niveau 3 

- Europäischer Qualifikationsrahmen: Niveau 3 

 

Bestehensregeln/Notenskala: 

6 = sehr gut 
5 = gut 
4 = genügend 
3 = schwach 
2 = sehr schwach 
1 = unbrauchbar 

Die Mindestnote zum Bestehen ist eine 4. 

 

Rechtsgrundlage: 

- Verordnung vom 21. Juni 2011 über die berufliche Grundbildung Bäckerin-Konditorin-
Confiseurin/Bäcker-Konditor-Confiseur mit Berufsattest (BA) 

- Verordnung über den Nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung vom 27. 
August 2014 (RS 412.105.1) 

6. Offiziell anerkannte Wege zur Erlangung des Abschlusses 

Die berufliche Grundbildung Bäckerin-Konditorin-Confiseurin BA / Bäcker-Konditor-Confiseur BA dauert 2 
Jahre. Die Ausbildung erfolgt mehrheitlich dual, d.h. an den Lernorten Lehrbetrieb, Berufsfachschule und in 
überbetrieblichen Kursen. Die Handlungskompetenzen des Berufes werden von der zuständigen Trägerschaft 
definiert. 

- Im Lehrbetrieb werden den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs vermittelt, im Durchschnitt an 
4 Tag(en)/Woche. 

- In der Berufsfachschule werden Berufskenntnisse und Allgemeinbildung vermittelt, im Durchschnitt an 1 
Tag(en)/Woche; total 720 Lektionen. 

- In den überbetrieblichen Kursen werden grundlegende Fertigkeiten vermittelt, welche die Bildung in 
beruflicher Praxis und die schulische Bildung ergänzen, Dauer der Kurse total 7 Tage. 

Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung umfasst folgende Qualifikationsbereiche: 

- praktische Arbeit im Umfang von 6 Stunden 

- Berufskenntnisse (schriftlich und/oder mündlich) im Umfang von 2 Stunden 

- Allgemeinbildung 

Zur Berechnung der Gesamtnote zählen die Qualifikationsbereiche sowie die Erfahrungsnote aus der 
Berufsfachschule . 

Andere, gleichwertige Qualifikationsverfahren sind möglich. 

 



   
 

 

 
Nationale Referenzstelle:  
AIBA 

Die Zeugniserläuterung stützt sich auf Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung über den nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der 
Berufsbildung (NQFL-BBV). Die Vorlage für diese Zeugniserläuterung wurde vom Europäischen Parlament und Rat empfohlen (Entscheidung 
Nr. 2241/2004/EG). Die angemessene berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) 
verbessern. Sie beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art der Qualifikation, die von der in der Originalurkunde 
bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Zeugniserläuterung ist nur mit der Originalurkunde zu verwenden. Die 
Zeugniserläuterung ist frei von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. 

Weitere Informationen finden sich unter: www.nqfl.li  

http://www.nqfl.li/

